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1. Vertragsumfang und Gültigkeit 

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Dienstleistungen und Lieferungen, die der 
Auftragnehmer im Rahmen eines Auftrages für den Auftraggeber durchführt. 
Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche Rechtsgeschäft 
und die gesamte Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlossen. Angebote sind grundsätzlich 
freibleibend. 
2. Leistungsumfang 

2.1. Gegenstand eines Auftrages kann sein: 
- Ausarbeitung von Organisationskonzepten 
- Global- und Detailanalysen 
- Erstellung von Individualprogrammen und Scripts 
- Lieferung von Hardware, Software und Lizenzen 
- Erwerb von Nutzungsberechtigungen für Softwareprodukte 
- Erwerb von Werknutzungsbewilligungen 
- Installation von Hard- und Software sowie Umstellungsunterstützung 
- Telefonische Beratung 
- Wartung von EDV-Systemen (Hard- und Software) 
- Erstellen von Daten- und Programmträgern 
- Sonstige Dienstleistungen 
2.2. Die Ausarbeitung individueller Organisationskonzepte und Programme erfolgt nach Art und 
Umfang der vom Auftraggeber vollständig zur Verfügung gestellten bindenden 
Informationen, Unterlagen und Hilfsmittel. Dazu zählen auch praxisgerechte Textdaten 
sowie Testmöglichkeiten in ausreichendem Ausmaß, die der Auftraggeber zeitgerecht, in 
der Normalarbeitszeit und auf seine Kosten zur Verfügung stellt. Wird vom Auftraggeber 
bereits auf der zum Test zur Verfügung gestellten Anlage im Echtbetrieb gearbeitet, liegt 
die Verantwortung für die Sicherung der Echtdaten beim Auftraggeber. 
2.3. Grundlage für die Erstellung von Individualprogrammen ist die schriftliche 
Leistungsbeschreibung, die der Auftragnehmer gegen Kostenberechnung aufgrund der ihm 
zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen ausarbeitet bzw. der Auftraggeber 
zur Verfügung stellt. Diese Leistungsbeschreibung ist vom Auftraggeber auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen und mit seinem Zustimmungsvermerk zu versehen. Später 
auftretende Änderungswünsche können zu gesonderten Termin- und Preisvereinbarungen 
führen. 
2.4. Individuell erstellte Software bzw. Programmadaptierungen bedürfen für das jeweils 
betroffene Programm einer Abnahme spätestens 4 Wochen ab Lieferung durch den 
Auftraggeber. Diese wird in einem Protokoll vom Auftraggeber bestätigt. (Prüfung auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit anhand der vom Auftragnehmer akzeptierten 
Leistungsbeschreibung mittels der unter Punkt 2.2. angeführten zur Verfügung gestellten 
Testdaten). Lässt der Auftraggeber den Zeitraum von vier Wochen ohne 
Programmabnahme verstreichen, gilt die Software als abgenommen. Bei Einsatz der 
Software im Echtbetrieb durch den Auftraggeber gilt die Software jedenfalls als 
abgenommen. 
Etwa auftretende Mängel, das sind Abweichungen von der schriftlich vereinbarten 
Leistungsbeschreibung, sind vom Auftraggeber ausreichend dokumentiert dem 
Auftragnehmer zu melden, der um raschest mögliche Mängelbehebung bemüht ist. Liegen 
schriftlich gemeldete, wesentliche Mängel vor, das heißt, dass der Echtbetrieb nicht 
begonnen oder fortgesetzt werden kann, so ist nach Mängelbehebung eine neuerliche 
Abnahme erforderlich. 
2.5. Die Durchführung der vertragsgegenständlichen Leistungen durch den Auftragnehmer 
erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart wurde, nach seiner Wahl am Standort des 
Computersystems oder in den Geschäftsräumen des Auftragnehmers innerhalb der normalen 



Arbeitszeit des Auftragnehmers. Erfolgt ausnahmsweise und auf Wunsch des Auftraggebers 
eine Leistungserbringung außerhalb der normalen Arbeitszeit, werden die Mehrkosten 
gesondert in Rechnung gestellt. Die Auswahl des die vertragsgegenständlichen Leistungen 
erbringenden Mitarbeiters obliegt dem Auftragnehmer, der berechtigt ist, hierfür auch Dritte 
heranzuziehen. 
2.6. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vertragsgegenständliche Softwareprogramme 
entsprechend dem Leistungsumfang der jeweils nachstehenden Supportklasse zu erfüllen 
sofern dies vom Auftragnehmer gewünscht und schriftlich vereinbart wurde. 
Supportklasse A: 

Informationsservice: Der Auftraggeber wird über neue Programmstände, verfügbare 
Updates, Programmentwicklungen etc. informiert. 
Hotline-Service: Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber innerhalb der vereinbarten 
Hotline-Zeiten des Auftragnehmers bei fallweise auftretenden Problemen für Beratungen im 
Zusammenhang mit dem Einsatz der vertragsgegenständlichen Softwareprogramme zur 
Verfügung stehen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei wiederholter Inanspruchnahme 
dieser Beratung für gleichartige Probleme eine weitere vertragsgegenständliche Beratung 
von zusätzlichen, außerhalb dieses Vertrages liegenden, kostenpflichtigen 
Schulungsmaßnahmen abhängig zu machen. 
Archivierung und Bereitstellung der vertragsgegenständlichen Softwareprogramme: 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Archivierung der von ihm entwickelten und 
vertragsgegenständlichen Softwareprogramme in vom Computer lesbarer Form sowie der 
Dokumentation in einem zur Erfüllung der Verpflichtungen nach diesem Vertrag 
notwendigen Umfang und stellt diese falls notwendig, entsprechend den Bestimmungen des 
dem Erwerb zugrundeliegenden Vertrages, dem Auftraggeber zur Verfügung. 
Supportklasse B: 

Update Service: Der Auftragnehmer stellt zum von ihm festgelegten Termin dem 
Auftraggeber die vom Hersteller bereitgestellten Programm-Updates zur Verfügung. In 
diesen sind Korrekturen von Fehlern, Behebung eventueller Programmprobleme, die weder 
beim Probelauf noch beim Praxiseinsatz innerhalb der Gewährleistung auftreten, 
Verbesserungen des Leistungsumfanges, Änderungen der Softwareprogramme aufgrund 
gesetzlicher Änderungen enthalten. 
Gesetzliche Änderungen, die zu einer neuen Programmlogik führen, d.h. Änderungen 
bereits vorhandener Funktionen, die zu neuen Programmen und Programmmodulen führen, 
sowie eventuell notwendige Erweiterungen der Hardware, fallen nicht unter Leistungen 
dieses Vertrages. Diese Programme werden neben den notwendigen Datenträgern und 
Dokumentationen dem Auftraggeber gesondert angeboten. 
Supportklasse C: 

Installation von Programm-Updates: Der Auftragnehmer übernimmt das Einspielen bzw. 
Aufsetzen der neuen Programm-Updates auf das vertragsgegenständliche Computersystem. 
Problembehandlung vor Ort: Falls die Problembehandlung des vertraglich festgelegten 
Leistungsumfanges nicht durch Hotline-Service, Remote-Support etc. gelöst werden kann, 
wird der Auftragnehmer diese am Standort des Computersystems vornehmen. 
3. Daten und Unterlagen des Auftraggebers 

Alle vom Auftraggeber gelieferten Materialien, wie Datenträger, Daten, Kontrollzahlen, 
Programme und andere Angaben zur Dienstleistung, müssen in einem für die Dienstleistung 
geeigneten Zustand sein. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, übergebene Materialien 
auf ihren logischen Gehalt (Richtigkeit, Vollständigkeit etc.) zu prüfen. Ergeben sich 
Mehrarbeiten des Auftragnehmers, die auf fehlerhaftem Material oder aus anderen Gründen, 
die der Auftraggeber zu vertreten hat, herrühren, so werden diese zu den jeweils gültigen 
Sätzen, zusätzlich zum vereinbarten Entgelt, verrechnet. 
4. Nicht durch diesen Vertrag gedeckte Leistungen 

4.1. Im Falle unberechtigter Inanspruchnahme von Leistungen ist der Auftragnehmer berechtigt, 
die angefallenen Kosten dem Auftraggeber mit den jeweils gültigen Kostensätzen in 
Rechnung zu stellen. 
4.2. Leistungen, die durch Betriebssystem-, Hardwareänderungen und/oder durch Änderungen 
von nicht vertragsgegenständlichen wechselseitig programmabhängigen 
Softwareprogrammen und Schnittstellen bedingt sind. 
4.3. Individuelle Programmanpassungen bzw. Neuprogrammierungen. 
4.4. Programmänderungen aufgrund von Änderungen gesetzlicher Vorschriften, wenn sie eine 
Änderung der Programmlogik erfordern. 
4.5. Der Auftragnehmer wird von allen Verpflichtungen aus dem vorliegenden Vertrag frei, 
wenn Programmänderungen in den vertragsgegenständlichen Softwareprogrammen ohne 



vorhergehende Zustimmung des Auftragnehmers von Mitarbeitern des Auftraggebers oder 
Dritten durchgeführt, oder die Softwareprogramme nicht widmungsgemäß verwendet 
werden. 
4.6. Die Beseitigung von durch den Auftraggeber oder Dritten verursachten Fehlern. 
4.7. Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Handlungen oder Unterlassungen bei 
der Bedienung durch den Auftraggeber oder Anwender entstehen. 
4.8. Datenkonvertierungen, Wiederherstellung von Datenbeständen und 
Schnittstellenanpassungen. 
5. Preise, Steuern und Gebühren 

5.1 Bei allen Dienstleistungen (Organisationsberatung, Installation, Programmierung, 
Einschulung, Umstellungsunterstützung, Wartung, telefonische Beratung usw.) wird der 
Arbeitsaufwand, die Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder sowie allfällige 
Aufwandspauschalen zu den am Tag der Leistungserbringung gültigen Sätzen verrechnet. 
Wegzeiten gelten als Arbeitszeit. Abweichungen von einem dem Vertragspreis 
zugrundeliegenden Zeitaufwand, der nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, wird nach 
tatsächlichem Anfall berechnet. 
Die Kosten von Programmträgern (z.B. Magnetbänder, Magnetplatten, Floppy Disks, 
Streamer Tapes, Magnetbandkassetten usw.) sowie Dokumentationen und allfällige 
Vertragsgebühren werden gesondert in Rechnung gestellt. 
5.2. Alle Preise verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, in EUR (Euro) ohne 
Umsatzsteuer ab Geschäftssitz des Auftragnehmers. 
5.3. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei nach Vertragsabschluß eintretenden Steigerungen von 
Lohn- und Materialkosten bzw. sonstigen Kosten und Abgaben, vertraglich angeführte 
Beträge entsprechend zu erhöhen und dem Auftraggeber anzulasten. Die Erhöhungen gelten 
vom Auftraggeber von vornherein akzeptiert, wenn sie nicht mehr als 10% jährlich 
betragen. 
5.4. Alle Gebühren und Steuern (insbesondere UST) werden aufgrund der jeweils gültigen 
Gesetzeslage berechnet. Falls die Abgabenbehörden darüberhinaus nachträglich Steuern 
oder Abgaben vorschreiben, gehen diese zu Lasten des Auftraggebers. 
6. Zahlung 

6.1. Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 14 
Tage ab Fakturenerhalt ohne jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Für Teilrechnungen 
gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog. 
6.2. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten (z.B. Programme und/oder Schulungen, Installationen 
in Teilschritten) umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen 
Einheit oder Leistung Rechnung zu legen. 
6.3. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für die 
Durchführung der Lieferung bzw. Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer. Die 
Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungen berechtigen den Auftragnehmer, die laufenden 
Arbeiten einzustellen und vom Vertrag zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten 
sowie der Gewinnentgang sind vom Auftraggeber zu tragen. 
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen im banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei 
Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt, 
Terminverlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Akzepte fälligzustellen. 
6.4. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger 
Gesamtlieferung, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen 
zurückzuhalten. 
6.5. Vom Auftraggeber getätigte Zahlungen werden stets auf die älteste offene Forderung 
angerechnet. Zweckbindungen einer Zahlung seitens des Auftraggebers werden nicht 
anerkannt. 
6.6. Gelieferte Hardware, Software und Lizenzen verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung im 
alleinigen Eigentum des Auftragnehmers. Der Auftraggeber ist bis zur vollständigen 
Bezahlung nicht berechtigt die betreffenden Produkte zu veräußern oder weiterzugeben. 


